
öffentliche Bekanntmachung
Gemäß $ 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) wird hiermit bekannt-
gemacht, dass der
Entwurl der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen

Anlagen

der Ortsgemeinde Niederhambach für die Jahre 2024 und 2025

dem Gemeinderat zugeleitet wurde und zur Einsichtnahme durch die
Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde während den allge-
meinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld im
Rathaus, Schneewiesenstr. 21, 55765 Birkenfeld, in Zimmer 303 öffent-
lich ausliegt.
Die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Niederhambach haben
die Möglichkeit, Vorschläge zum o. g. Entwurf der Haushaltssatzung,
dem Haushaltsplan und dessen Anlagen innerhalb einer Frist von 14
Tagen ab dieser Bekanntmachung einzureichen.
Die Vorschläge sind entweder schriftlich bei der.Verbandsgemeindever-
waltung (Adrösse siehe oben) oder per E-Mail an info@vgv-birkenfeld'de
oder diieK bei der Ortsgemeinde innerhalb der o. g. Frist einzureichen.

Der Gemeinderat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan über die innerhalb der o. g. Auslegungsfrist
eing-egangenen Vorschläge in ötfentlicher Sitzung beraten und darüber
entscheid-en.

Ortsgemeinde Niederhambach, 21.03.2024

. gez.PeterSchwarzbach,Ortsbürgermeister

öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

,,Fachhochichule, 1. Anderung und Erweiterung'
Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach

Aufstellungsbeschluss
(Vereinf achte's Verf ah ren S 1 3 

-Ba 
u gesetzbuch)

Förmliche Beteiligung der Offentlichkeit
($ 3 Abs.2 Baugesetzbuch)

Gemäß $ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (in der derzeit gültigen Fassung) wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht:
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach hat am
14.06.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes und die mit ihm auf-
gestellten örtlichen Bauvoischriften,,Fachhochschule, 1. Anderung" im
vereinfachten Verfahren bgschlossen, um die bauliche und sonstige
Nutzung nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) und der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) zu ordnen und zu leiten.
Am '13.03.2024 wurdei durch Beschlussfassung im Gemeinderat die
Bezeichnung des Bebauungsplanes in ,,Fachhoöhschule, 1. Anderung
und Erweiterung" geändert. ln gleicher Sitzung erfolgte die Billigung des
vorgestellten Bebauungsplanentwut{s und die Beschlussfassung zur
Duöhführung der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.
Planungsinhalt:
Gemäß $ 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und
Entwicklung erforderlich ist.
Der Ursprungsbebauungsplan,,Fachhochschule Umweltcampus" der
Ortsgemeinde Hoppstädten-Weidrsbach trat durch Bekanntmachung
am 15.02.2006 in Kraft. lnnerhalb des Geltungsbereichs wurden eine
Vielzahl von Baumaßnahmen umgesetzt. Konkreter Planungsanlass für
die 1. Anderung des Bebauungsplans ergab sich aus der Planungsab-
sicht, den im Süden ausgesparten Bereich in den Bebauungsplan ein-
zubeziehen. Diese Fläche befand sich zum ZeitpunK der Aufstellung
des Ursprungsbebauungsplans im.Eigentum der amerikanischen Mili-
tärverwaltung und war somit einer Uberplanung nicht zugänglich. Nun-
mehr befindet sich die Fläche im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Kreisverwaltung hat zwischenzeitlich Vorhaben in diesem Bereich
gemäß $ 34 BauGB genehmigt. Mit der Einbeziehung der Fläche in den
Bebauungsplan soll diesbezüglich Reöhtssicherheit geschaffen werden.
Weiterhin soll im Rahmen der vorliegenden Anderung der Geltungsbe-
reich im Bereich des Westrings an die aktuellen Paaellengrenzen sorivie
an den Geltungsbereich der Bebauungsplanung ,,Westring" angepasst
werden,
lm Rahmen der vorliegenden Anderungsplanung sollen darüber hinaus
rechtliche sowie redaktionelle Klarstellungen erfolgen, die der Klarstel:
lung sowie der Anpassung der Festsetzungen an die aktuellen Anfor-
derungen insbesondere hinsichtlich der Nebenanlagen und Nutzung
regenerativer Energien sowie der EleKromobilität dienen.
lm Zuge der Überarbeitung wurde die Planzeichnung neu erstellt und
somit ebenfalls an die aktuellen rechtlichen Anforderungen angepasst.
Die wesentlichen Anderungsbereiche bzw. AnderungspunKe sind in der
Planurkunde gekennzeichnet und in den Textlichen Festsetzungen ,,rot"
hervorgehoben.

Nach Abstimmung mit der Kreisvenvaltung Birkenfeld kann der Bebau-
ungsplan im vereinfachten Verfahren geqäß S 13 BauGB aufgestellt
werden, da die Grundzüge der Planung nicht berühd werden,
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im vereinfachten Verfahren
nach $ 13 BauGB von einer Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4 BauGB, von
dem Umweltbericht nach $ 2a BauGB, von derAngabe nach $ 3 Abs. 2
Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach $ 6a Abs. 1

BauGB und $ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachfolgenden
Abgrenzungsplan mit einer schwarz unterbrochenen Linie dargestellt:

Förmliche Beteiligung der öffentlichkeit ($ 3 Abs. 2 BauGB):
Der Bebauungsplaneniwurf mit seinen Bestandteilen (Geltungsbereich,
Planzeichnung, Textliche Festsetzungen) und Anlagen (Begründung)
wird im Zeitraum von

Montag, 08.04.2024 bis Freitag, 1O.O5,2O24
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Birkenfeld unter der lnternet-
adresse: https://www.vg-birkenfeld.de/1 51.html zur Einsicht oder zum
Download veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im lnternet liegen sämtliche Unterlagen
im genannten Zeitraum auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Birkenfeld (Fachbereich 2 / Bauliche lnfrastruktur, Auf dem Römer 17,
55765 Birkenfeld, Zimmer 7) während der Öffnungszeiten (montags bis
donnerstags von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr und
freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) zu jedermanns Einsicht öffentlich
aus. t

Ergänzend sind die Unterlagen auch über das lnternetportal des Landes
Rheinland-Pfalz (Geoportal) abruf bar.
Während der förmlicnen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit
(auch Kinder und Jugendliche sind Teile der Öffentlichkeit) im genannten
Zeitraum die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung zu informieren. Es besteht Gelegenheit zur Außerung und
Erörterung.
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sollen vorrangig elektronisch abge-
geben werden
(E-Mailadresse der VGV Birkenfeld: a.sommer@vgv-birkenfeld'de), kön-
nen aber auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld, Fach-
bereich 2 / Bauliche lnfrastruktur, Auf dem Römer 17, 55765 Birkenfeld,
Zimmer 7 (Frau Sommer), schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
erklärt werden.

55768 H oppstädten-Weiersbach, 26.03.2024
Pete r H ey d a, O rtsbü rg e r m e i ste r
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Offentliche Ausschreibun g
Verbandsgemeindewerke, Erneueruhg

Versorgungsleitungen,,Rennwegtr
Die Verbandsgemeindewerke Birkenfeld und die Westnetz GmbH
schreiben folgende Leistung öffentlich nach VOB aus.
Erneuerung der Versorgungsleitungen,,Rennwög"
Der vollständige Veröffentlichungste)d kann auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Birkenfeld abgerufen werden.
https://www.vg-birkenf eld.de/rathaus/oeff entliche-ausschreibun-
gen.html
oder direkt über das Deutsche Vergabeportal
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXVHYDWYI Z\r'
PGJ52
Zentrale Vergabestelle, Schneewiesenstraße 21 , 55765 Birkenfeld
Tel.: 06782 990-165, Frau Schöigenhummer
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Gut informiert durch lhr Amts- oder Mitteilungsblatt
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